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RS OGH 1958/7/9 2Ob49/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1958

Norm

GmbHG §24

GmbHG §41 Abs1 Z2

Rechtssatz

Ein Gesellschafterbeschluß des Inhaltes, daß der Verstoß eines Gesellschafters gegen das vereinbarte

Konkurrenzverbot den entschädigungslosen Verfall seines Geschäftsanteils nach sich ziehe, verletzt zwingende

Gesetzesvorschriften.
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